
S A T Z U N G 
der 

Deutschen Rentenversicherung 
W e s t f a l e n 

in der Fassung des Beschlusses der 
Vertreterversammlung vom 11. Dezember 2009 

 
 

§ 1 
Name, Sitz, Aufgabe und Rechtsstellung 

 
(1) Der Versicherungsträger führt den Namen Deutsche Rentenversicherung 
Westfalen. 
 
(2) Er hat seinen Sitz in Münster/Westfalen. 
 
(3) Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen ist im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen Träger der allgemeinen Rentenversicherung im Lan-
desteil Westfalen des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
(4) Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen ist eine rechtsfähige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung und führt ein Dienstsiegel 
nach Maßgabe der landesrechtlichen Vorschriften. 
 
 
 

§ 2 
Selbstverwaltungsorgane 

 

(1) Selbstverwaltungsorgane der Deutschen Rentenversicherung Westfalen 
sind die Vertreterversammlung und der Vorstand. 
 
(2) Die Vertreterversammlung besteht bis zum Ablauf der am 1. Oktober 2005 
begonnenen Wahlperiode aus je dreißig Vertretern der Versicherten und der 
Arbeitgeber; nach diesem Zeitpunkt aus je fünfzehn Vertretern der Versicher-
ten und der Arbeitgeber. 
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(3) Der Vorstand besteht aus je sechs Vertretern der Versicherten und der 
Arbeitgeber. Die Mitglieder der Geschäftsführung gehören dem Vorstand mit 
beratender Stimme an. 
 
(4) Den Selbstverwaltungsorganen können als Vertreter der Versicherten 
auch Beauftragte der Gewerkschaften oder der sonstigen Arbeitnehmerverei-
nigungen oder deren Verbände, als Vertreter der Arbeitgeber auch Beauftrag-
te der Vereinigungen von Arbeitgebern oder deren Verbände angehören. Von 
der Gesamtzahl der Mitglieder einer Gruppe in einem Selbstverwaltungsorgan 
darf nicht mehr als ein Drittel zu den Beauftragten gehören. Eine Abweichung 
von Satz 2, die sich infolge der Vertretung eines Organmitglieds ergibt, ist zu-
lässig. 
 
(5) Ein Mitglied der Selbstverwaltungsorgane, das verhindert ist, wird durch 
einen Stellvertreter vertreten. Stellvertreter sind die als solche in der Vor-
schlagsliste benannten und verfügbaren Personen in der Reihenfolge ihrer 
Aufstellung. Für Mitglieder des Vorstands können abweichend von Satz 2 in 
der Vorschlagsliste ein erster und ein zweiter Stellvertreter benannt werden. 
 
(6) Jedes Selbstverwaltungsorgan wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden 
und den stellvertretenden Vorsitzenden, die verschiedenen Gruppen angehö-
ren müssen mit der Maßgabe, dass sie den Vorsitz unter gegenseitiger Stell-
vertretung abwechselnd je für ein Jahr führen. Der Vorsitzende der Vertreter-
versammlung und der Vorsitzende des Vorstands dürfen nicht der gleichen 
Gruppe angehören. 
 
(7) Mitglieder der Vertreterversammlung und ihre Stellvertreter können nicht 
gleichzeitig bei der Deutschen Rentenversicherung Westfalen Mitglieder des 
Vorstands oder deren Stellvertreter sein. 
 
 
 

§ 3 
Amtsdauer der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane 

 

(1) Die Amtsdauer der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane beträgt sechs 
Jahre; sie endet jedoch unabhängig vom Zeitpunkt der Wahl mit dem Zusam-
mentritt der in den nächsten allgemeinen Wahlen neugewählten Selbstverwal-
tungsorgane. 
 
(2) Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 4 
Rechtsstellung der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane 

 

(1) Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane üben ihre Tätigkeit ehrenamt-
lich aus. Stellvertreter haben für die Zeit, in der sie Mitglieder vertreten oder 
andere ihnen übertragene Aufgaben wahrnehmen, die Rechte und Pflichten 
eines Mitgliedes. 
 
(2) Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen entschädigt die Mitglieder 
der Selbstverwaltungsorgane nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
(§ 41 SGB IV). 
 
(3) Nähere Einzelheiten bleiben den besonderen Entschädigungsregelungen 
für die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane vorbehalten. 
 
 
 

§ 5 
Haftung der Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane 

 

Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane und deren wie Mitglieder han-
delnde Vertreter haften im Rahmen des § 42 SGB IV. 
 
 
 

§ 6 
Aufgaben der Vertreterversammlung 

 

(1) Die Vertreterversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
  1. über die Satzung und Satzungsänderungen sowie sonstiges autono-

mes Recht zu beschließen, 
  2. aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-

zenden zu wählen, 
  3. sich eine Geschäftsordnung zu geben, 
  4. die Mitglieder des Vorstands und ihrer Stellvertreter zu wählen, 
  5. auf Vorschlag des Vorstands die Mitglieder der Geschäftsführung und 

aus deren Mitte einen Vorsitzenden zu wählen, 
  6. den Haushaltsplan festzustellen, 
  7. die Jahresrechnung abzunehmen und dem Vorstand und der Ge-

schäftsführung Entlastung zu erteilen, 
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  8. über die Regelung der Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen auf 
Vorschlag des Vorstands zu beschließen, 

  9. auf Vorschlag des Vorstands zu bestimmen, für welche Bereiche und 
in welcher Anzahl Versichertenälteste zu wählen sind, 

10. mit den Stimmen der Versichertenvertreter die Versichertenältesten 
zu wählen, 

11. der Geschäftsanweisung für die Versichertenältesten zuzustimmen, 
12. über die Amtsentbindung oder Amtsenthebung gemäß §§ 59 Abs. 4 

Satz 2, 36 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 SGB IV zu beschließen, 
13. über sonstige ihr vom Vorstand vorgelegte Angelegenheiten zu be-

schließen. 
 
(2) Die Vertreterversammlung kann zur Vorbereitung von Beschlüssen Aus-
schüsse bilden und grenzt deren Zuständigkeit ab. Sie kann auch die Erledi-
gung einzelner Aufgaben, mit Ausnahme der Rechtssetzung, Ausschüssen 
übertragen. Zu Mitgliedern dieser Ausschüsse können bis zur Hälfte der Mit-
glieder einer jeden Gruppe auch Stellvertreter von Mitgliedern des Organs 
bestellt werden. Die Vertreterversammlung kann die Stellvertretung für die 
Ausschussmitglieder abweichend von § 2 Abs. 5 regeln. 
 
 
 

§ 7 
Ausschuss Jahresrechnung 

 

(1) Für die Prüfung der Jahresrechnung wird ein Ausschuss von sechs Mit-
gliedern gewählt, der je zur Hälfte aus Vertretern der Versicherten und der 
Arbeitgeber besteht. Für jeden Gewählten ist ein Stellvertreter zu wählen. 
 
(2) Der Ausschuss ist befugt, jederzeit die Bücher und Akten der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen einzusehen sowie den Bestand der Kasse, die 
Bestände der Wertpapiere und die Urkunden über ihre Hinterlegung zu prü-
fen. Er kann einzelne Mitglieder hiermit beauftragen. 
 
 
 

§ 8 
Vertretungsbefugnis der Vertreterversammlung 

 

Die Vertreterversammlung vertritt die Deutsche Rentenversicherung Westfa-
len gegenüber dem Vorstand und dessen Mitgliedern. Das Vertretungsrecht 
wird gemeinsam durch den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzen-
den der Vertreterversammlung ausgeübt. 
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§ 9 
Beschlussfassung und Abstimmung 

 

(1) Soweit Gesetz oder sonstiges für die Deutsche Rentenversicherung West-
falen maßgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen, ist die Vertreter-
versammlung beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß ge-
laden sind und die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
Ist die Vertreterversammlung nicht beschlussfähig, kann der Vorsitzende an-
ordnen, dass in der nächsten Sitzung über den Gegenstand der Abstimmung 
auch dann beschlossen werden kann, wenn die in Satz 1 bestimmte Mehrheit 
nicht vorliegt; hierauf ist in der Ladung zur nächsten Sitzung hinzuweisen. 
 
(2) Die Beschlüsse werden, soweit Gesetz oder sonstiges Recht nichts Ab-
weichendes bestimmen, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach erneuter Beratung wieder-
holt; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
(3) Bei einer Satzungsänderung ist die Vertreterversammlung nur beschluss-
fähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind. Ist die Ver-
treterversammlung nicht beschlussfähig, kann der Vorsitzende anordnen, 
dass in der nächsten Sitzung über die Satzungsänderung auch dann be-
schlossen werden kann, wenn die in Satz 1 bestimmte Mehrheit nicht vorliegt; 
hierauf muss in der Ladung der Mitglieder zu der nächsten Sitzung ausdrück-
lich hingewiesen werden. 
 
(4) Eine Satzungsänderung ist angenommen, wenn mindestens zwei Drittel 
der Abstimmenden zustimmen. 
 
(5) Die Vertreterversammlung kann über bestimmte Fälle, die ihrem Gegen-
stand nach keiner Beratung bedürfen, schriftlich abstimmen. Wenn ein Fünftel 
der Mitglieder der schriftlichen Abstimmung widerspricht, ist über die Angele-
genheit in der nächsten Sitzung zu beraten und abzustimmen. Von schriftli-
chen Abstimmungen sind alle Wahlhandlungen oder Gegenstände der auto-
nomen Rechtssetzung ausgeschlossen. 
 
(6) Die Sitzungen der Vertreterversammlung sind öffentlich, soweit sie sich 
nicht mit personellen Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung 
Westfalen, Grundstücksgeschäften oder geheimhaltungsbedürftigen Tatsa-
chen (§ 35 SGB I) befassen. Für weitere Beratungspunkte kann in nicht-
öffentlicher Sitzung die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden; der Beschluss 
wird in öffentlicher Sitzung bekannt gegeben. 
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§ 10 
Verwaltung des Versicherungsträgers 

 

(1) Der Vorstand verwaltet die Deutsche Rentenversicherung Westfalen, so-
weit Gesetz oder sonstiges für sie maßgebendes Recht nichts Abweichendes 
bestimmen. 
 
(2) Der Vorstand hat die Eigenschaft einer Behörde. 
 
 
 

§ 11 
Aufgaben des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
  1. aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vor-

sitzenden zu wählen, 
  2. sich eine Geschäftsordnung zu geben, 
  3. der Vertreterversammlung die zu wählenden Mitglieder der Geschäfts-

führung und aus deren Mitte einen Vorsitzenden vorzuschlagen, 
  4. den Haushaltsplan aufzustellen und der Vertreterversammlung zur 

Feststellung vorzulegen, 
  5. über Maßnahmen der vorläufigen Haushaltsführung sowie über über-

planmäßige und außerplanmäßige Ausgaben zu beschließen, 
  6. die Jahresrechnung aufzustellen, 
  7. über Grundsätze für die Anlage des Vermögens zu beschließen, 
  8. über Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken zu be-

schließen, 
  9. Beschaffungen und Aufwendungen für Bauvorhaben zu beschließen, 

soweit der Betrag von 125.000,00 Euro in jedem Einzelfall überschrit-
ten wird, 

10. die Aufstellung allgemeiner Grundsätze für die Bewilligung und Durch-
führung von medizinischen, berufsfördernden, ergänzenden und sons-
tigen Leistungen zur Rehabilitation zu beschließen, 

11. über Zuwendungen an Einrichtungen zu beschließen, die auf dem 
Gebiet der Rehabilitation forschen oder die Rehabilitation fördern, 
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12. die Einstellung, Anstellung, Beförderung, Entlassung und Versetzung 
in den Ruhestand von Mitarbeitern vorzunehmen; er ist berechtigt, 
bestimmte Aufgaben dieser Art der Geschäftsführung zu übertragen, 

13. eine Geschäftsanweisung für die Versichertenältesten mit Zustim-
mung der Vertreterversammlung zu erlassen, 

14. über die Amtsentbindung und Amtsenthebung gemäß §§ 59 Abs. 2, 3, 
5 und 36 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 SGB IV zu beschließen, 

15. die Amtsentbindung und die Amtsenthebung gemäß §§ 61 Abs. 2, 59 
SGB IV zu beschließen, 

16. Vorlagen für die Vertreterversammlung zu beschließen, 
17. Richtlinien für die Führung der Verwaltungsgeschäfte, soweit diese 

der Geschäftsführung obliegen, zu erlassen. 
 
(2) Für die Beschlussfassung des Vorstands gilt § 9 Abs. 1, 2 entsprechend. 
Der Vorstand kann in eiligen Fällen ohne Sitzung schriftlich abstimmen. 
 
(3) Der Vorstand kann zur Vorbereitung von Beschlüssen Ausschüsse bilden. 
Er kann auch die Erledigung einzelner Aufgaben Ausschüssen übertragen. Zu 
Mitgliedern der Ausschüsse können bis zur Hälfte der Mitglieder einer jeden 
Gruppe auch Stellvertreter von Mitgliedern des Vorstands bestellt werden. Der 
Vorstand kann die Stellvertretung für die Ausschussmitglieder abweichend 
von § 43 Abs. 2 SGB IV regeln. 
 
 
 

§ 12 
Vertretung durch den Vorstand 

 

(1) Der Vorstand vertritt die Deutsche Rentenversicherung Westfalen gericht-
lich und außergerichtlich, soweit es sich nicht um die Vertretung in laufenden 
Verwaltungsgeschäften oder um die Vertretung der Deutschen Rentenversi-
cherung Westfalen gegenüber dem Vorstand handelt. 
 
(2) Der Vorstand kann seine Vertretungsbefugnis auf den Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung auf den stellvertretenden Vorsitzenden oder, wenn auch 
dieser verhindert ist, auf ein anderes Vorstandsmitglied übertragen. 
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  § 13 
Schriftliche Willenserklärung 

 

(1) Die schriftlichen Willenserklärungen des Vorstands im Rahmen seiner 
Vertretungsbefugnis werden unter dem Namen der Deutschen Rentenversi-
cherung Westfalen mit dem Zusatz „Der Vorstand" abgegeben. 
 
(2) Sie sind von dem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied zu unter-
zeichnen. 
 
(3) Die Willenserklärungen sind mit dem Dienstsiegel zu versehen. 
 
 
 

§ 14 
Vorlage des Haushaltsplans 

 

Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen hat den von der Geschäftsfüh-
rung vorbereiteten und vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplan spätestens 
am 1. Oktober vor Beginn des Kalenderjahres, für das er gelten soll, der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen. 
 
 
 

§ 15 
Bekanntmachung 

 

(1) Die Satzung und sonstiges autonomes Recht sind im amtlichen Verkün-
dungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen zu veröffentlichen. 
 
(2) Im Übrigen bestimmt der Vorstand Art und Umfang der Bekanntmachung. 
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§ 16 
Beanstandung von Rechtsverstößen 

 

(1) Verstößt ein Beschluss des Vorstands oder der Vertreterversammlung 
gegen Gesetz oder sonstiges für die Deutsche Rentenversicherung Westfalen 
maßgebendes Recht, hat der Vorsitzende des Vorstands den Beschluss 
schriftlich und mit Begründung zu beanstanden und dabei eine angemessene 
Frist zur erneuten Beschlussfassung zu setzen. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. 
 
(2) Verbleibt das Selbstverwaltungsorgan bei seinem Beschluss, hat der  
Vorsitzende des Vorstands die Aufsichtsbehörde zu unterrichten. Die auf-
schiebende Wirkung bleibt bis zu einer Entscheidung der Aufsichtsbehörde, 
längstens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach ihrer Unterrichtung, beste-
hen. 
 
 

§ 17 
Zusammensetzung und Wahl der Geschäftsführung 

 
Die Geschäftsführung besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder der Ge-
schäftsführung und ihr Vorsitzender werden auf Vorschlag des Vorstands von 
der Vertreterversammlung gewählt. 
 
 
 

§ 18 
Aufgaben der Geschäftsführung 

 

(1) Die Geschäftsführung führt hauptamtlich die laufenden Verwaltungsge-
schäfte, soweit Gesetz oder sonstiges für die Deutsche Rentenversicherung 
Westfalen maßgebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen. 
 
(2) Zu den Aufgaben der Geschäftsführung gehören insbesondere: 

1. Leitung und Beaufsichtigung des gesamten Dienstes der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen, 

2. Feststellung und Erfüllung von Ansprüchen, 
3. personelle Angelegenheiten, soweit sie der Geschäftsführung durch 

den Vorstand nach § 11 Abs. 1 Ziff. 12 übertragen worden sind, 
4. Bewilligung und Durchführung von medizinischen, berufsfördernden, 

ergänzenden und sonstigen Leistungen zur Rehabilitation im Rahmen 
der vom Vorstand aufgestellten allgemeinen Grundsätze,  
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5. die Vorbereitung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und des 
Verwaltungsberichts, 

6. Beschaffung von Geschäftsbedarf und Einrichtungsgegenständen 
sowie Aufwendungen für Bauvorhaben im Rahmen der im Haushalts-
plan für diese Zwecke bereitgestellten Mittel bis zu einem Betrag von 
125.000,00 Euro in jedem Einzelfall sowie Nachtragsaufträge bis 
60.000,00 Euro. 

 
 

§ 19 
Vertretung durch die Geschäftsführung 

 

(1) Jedes Mitglied der Geschäftsführung vertritt hinsichtlich der laufenden 
Verwaltungsgeschäfte die Deutsche Rentenversicherung Westfalen gerichtlich 
und außergerichtlich; es hat dabei die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. 
 
(2) Die Mitglieder der Geschäftsführung vertreten sich gegenseitig. Das  
Nähere bestimmt die Geschäftsordnung. 
 
(3) Die Geschäftsführung hat die Eigenschaft einer Behörde. 
 
 

§ 20 
Zeichnung durch die Mitglieder der Geschäftsführung 

 

(1) Der Vorsitzende der Geschäftsführung zeichnet unter dem Namen der 
Deutschen Rentenversicherung Westfalen wie folgt: 
 
„Die Geschäftsführung 
 
 
 
(Name) 
Erster Direktor“ 
 
(2) Die übrigen Mitglieder der Geschäftsführung zeichnen: 
 
„Die Geschäftsführung 
 
 
 
(Name) 
Direktor“ 
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§ 21 
Beratung und Beschlussfassung 

 

(1) Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann jede Angelegenheit der laufen-
den Geschäftsführung zum Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung 
durch die Geschäftsführung machen. Vorlagen der Geschäftsführung an den 
Vorstand erfolgen auf Beschluss der Geschäftsführung. 
 
(2) Dem Vorsitzenden der Geschäftsführung obliegt die Leitung und Beauf-
sichtigung des gesamten Dienstbetriebes. 
 
 
 

§ 22 
Widerspruchsausschüsse für laufende Verwaltungsgeschäfte 

 

(1) Der Erlass von Widerspruchsbescheiden in laufenden Verwaltungsge-
schäften wird besonderen Ausschüssen, und zwar Widerspruchsausschüs-
sen, übertragen. Die Widerspruchsausschüsse nehmen auch die Befugnisse 
der Verwaltungsbehörde im Sinne des § 69 Abs. 1 OWiG wahr. 
 
(2) Die erforderliche Anzahl der Widerspruchsausschüsse wird von der Ver-
treterversammlung bestimmt. 
 
(3) Jeder Ausschuss setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der Versi-
cherten und der Arbeitgeber. Die Mitglieder der Widerspruchsausschüsse 
werden von der Vertreterversammlung gewählt. 
 
(4) §§ 3 und 4 der Satzung und §§ 59 und 60 SGB IV gelten für die Mitglieder 
der Widerspruchsausschüsse entsprechend. 
 
(5) Das nähere Verfahren regelt die von der Vertreterversammlung beschlos-
sene Geschäftsordnung der Widerspruchsausschüsse. 
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§ 22 a 
Widerspruchsausschuss für Selbstverwaltungsangelegenheiten 

 

(1) Der Erlass von Widerspruchsbescheiden in Selbstverwaltungsangelegen-
heiten nach § 59 SGB IV wird einem besonderen Ausschuss übertragen. Der 
Widerspruchsausschuss für Angelegenheiten der Selbstverwaltung ist insbe-
sondere zuständig für den Erlass von Widerspruchsbescheiden bei Amtsent-
bindungen und Amtsenthebungen gemäß § 59 Abs. 2 und 3 SGB IV. 
 
(2) Der Ausschuss setzt sich aus den beiden Vorsitzenden des Vorstandes 
zusammen. Im Verhinderungsfall werden sie durch das lebensälteste Mitglied 
der Gruppe des Vorstandes, welcher sie angehören, vertreten. Betrifft die 
Entscheidung eine Angelegenheit des Vorstandes, besteht der Ausschuss aus 
den beiden Vorsitzenden der Vertreterversammlung. Ist einer der beiden ver-
hindert, wird er durch das Mitglied bzw. stellvertretende Mitglied des 
1. Widerspruchsausschusses der Deutschen Rentenversicherung Westfalen 
der Gruppe, der er angehört, vertreten. 
 
(3) § 22 Abs. 5 der Satzung gilt entsprechend. 
 
 
 

§ 23 
Versichertenälteste 

 

Bei der Deutschen Rentenversicherung Westfalen werden Versichertenälteste 
für bestimmte Bereiche durch die Vertreterversammlung gewählt. Diese  
bestimmt auf Vorschlag des Vorstands, für welche Bereiche und in welcher 
Anzahl für jeden Bereich Versichertenälteste zu wählen sind. 
 
 
 

§ 24 
Rechte und Pflichten 

 

(1) Die Versichertenältesten üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Für die 
Entschädigung gilt § 4 Abs. 2 und 3 dieser Satzung entsprechend. Die Versi-
chertenältesten haben die Aufgabe, eine ortsnahe Verbindung des Versiche-
rungsträgers mit den Versicherten und Leistungsberechtigten herzustellen und 
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diese zu beraten und zu betreuen; sie haben insbesondere die Aufgabe, in-
nerhalb ihres Bezirks in Fragen der allgemeinen Rentenversicherung Auskünf-
te und Rat zu erteilen, den Versicherten bei der Ausfertigung von Leistungs-
anträgen behilflich zu sein sowie besondere Aufträge der Deutschen Renten-
versicherung Westfalen auszuführen. 
 
(2) Die Versichertenältesten sind verpflichtet, die Aufgaben ihres Amtes per-
sönlich zu erfüllen und über alle Tatsachen, die sie aufgrund ihrer Tätigkeit 
erfahren (z. B. Krankheiten, Behinderungen der Versicherten, ärztliche Befun-
de und Einkommensverhältnisse) Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewah-
ren, auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 
 
(3) Für die Führung der Geschäfte der Versichertenältesten bestimmt der 
Vorstand mit Zustimmung der Vertreterversammlung das Nähere in einer Ge-
schäftsanweisung. 
 
 
 

§ 25 
Wahlberechtigung, Wählbarkeit 

 

(1) Wahlberechtigt sind die Vertreter der Versicherten in der Vertreterver-
sammlung. 
 
(2) Wählbar als Versichertenältester ist, wer versichert oder Rentenbezieher 
ist und seine Wohnung oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in dem Versi-
chertenältestenbezirk hat. Versichertenältester kann nicht sein, wer nach § 51 
Abs. 6 SGB IV nicht wählbar ist oder wer zur geschäftsmäßigen Besorgung 
fremder Rechtsangelegenheiten zugelassen ist. 
 
 
 

§ 26 
Wahltermin, Wahlverfahren 

 

(1) In der konstituierenden Sitzung der Vertreterversammlung wird der Termin 
zur Wahl der Versichertenältesten festgelegt. 
 
(2) Für die Wahl der Versichertenältesten gelten die §§ 52, 56 – 60 und 62 
Abs. 4 SGB IV entsprechend. 
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§ 27 
Vertretung der Versichertenältesten 

 

Bei Verhinderung wird der Versichertenälteste durch den nächstwohnenden 
Versichertenältesten vertreten. 
 
 
 

§ 28 
Verlust des Ehrenamtes 

 

Die Gründe für einen vorzeitigen Verlust des Ehrenamtes gem. § 59 SGB IV 
gelten entsprechend. 
 
 
 
  § 29 

Dienstrecht 
 

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen ist Dienstherr der Beamten 
der Deutschen Rentenversicherung Westfalen; sie hat nach § 2 Nr. 2 Beam-
tenstatusgesetz das Recht, Beamte zu haben. 
 
(2) Oberste Dienstbehörde dieser Beamten ist der Vorstand der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen; er hat das Recht, Beamte zu ernennen. 
Dienstvorgesetzter ist die Geschäftsführung. 
 
(3) Dienststellenleiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen ist der Vorstand, soweit er die Entscheidungs-
befugnis nicht auf die Geschäftsführung übertragen hat. 
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§ 30 
Inkrafttreten 

 

Die Satzung und jede Satzungsänderung treten am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
 
Die Änderungen in § 2 Abs. 2 und in § 22 Abs. 3 in der Fassung des 6. Nach-
trages vom 11.12.2009 treten mit Ablauf der am 1. Oktober 2005 begonnenen 
Wahlperiode in Kraft. Die Änderung in § 29 Abs. 1 in der Fassung des 
6. Nachtrags vom 11.12.2009 tritt gemäß § 34 Abs. 2 Satz 2 SGB IV am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen, Außenstelle Essen, hat die von der Vertreterversammlung der 
Deutschen Rentenversicherung Westfalen am 11.12.2009 beschlossene Sat-
zungsänderung gemäß § 34 Abs. 1 SGB IV i. V. m. § 90 Abs. 2 SGB IV ge-
nehmigt. 
Die Satzungsänderung wurde am 12.03.2010 im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. 
 


